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§ 18 VStG
 VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Verfallene Gegenstände sind, sofern in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist oder die Gegenstände

nicht wegen ihrer Bescha.enheit vernichtet werden müssen, nutzbringend zu verwerten. Nähere Vorschriften darüber

können durch Verordnung getroffen werden.

In Kraft seit 01.02.1991 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 18 VStG
	VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991


